
 
 

 

 
 

Bremerhaven, 08.06.2012 
  
 
 

M i t t e i l u n g  N r . MIT-            /       (wird von 00 eingetragen) 

zum Antrag nach § 34 GOStVV  

der Stadtverordneten  

der Fraktion  

vom  

Thema:  

AT – 56/2011 

      

Allers/Dr. Eversberg 

SPD/Grüne 

15.11.2011 

Einrichtung von Staubmessstellen im Be-

reich der Deponie Grauer Wall 

Beratung in öffentlicher Sitzung: Ja Anzahl Anlagen:       

 
 
 
I. Der Antrag lautet: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für die Einrichtung von Staubmessstellen im 
Bereich der Deponie Grauer Wall aus. 
 
Die Veränderung der Deponie Grauer Wall stellt eine mögliche Feinstaubbelastung der Bevöl-
kerung im Bereich der Deponie dar. Damit für die Öffentlichkeit eine verlässliche Information 
über Feinstaubbelastung besteht, sind hier Maßnahmen zu ergreifen, die eine transparente 
Sicherung der Anwohner gewährleistet. In der Vergangenheit und auch zukünftig werden auf 
der der Deponie asbesthaltige Abfälle der Gefahrenstoffklasse 1 gelagert. 
 
Dementsprechend sind hier Sicherungsmaßnahme zum Schutze der Gesundheit der Anwohner 
dringend erforderlich. Mit der ausführlichen Langzeitmesskampagne über mindestens 3 Jahre 
soll ebenfalls sichergestellt werden, dass auch die neuen Standards der 39. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung (BimSchV) Berücksichtigung finden, die gleichzeitig der Umsetzung der 
neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG aus dem Jahr 2008 Rechnung trägt. Hierbei müs-
sen besonders die gesundheitsschädlichen Feinstäube mit einem aerodynamischen Durch-
messer kleiner als 2.5  m (so genante PM2,5) beachtet werden, für die zusätzliche Luftquali-
tätswerte festgelegt wurden. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Dezernenten für Bau auf, 
 

1. Mit dem Eigentümer der Deponie in Verhandlung zu treten, damit dieser die Finanzie-
rung der Anlagen übernimmt. 

 
2. die Messstellen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens als Auflage aufzunehmen. 

 
3. geeignete Messstandorte festzulegen. 
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II. Der Magistrat hat am       beschlossen, auf den  obigen Antrag folgende Mitteilung 
zu geben: 

 
Seitens der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH werden Aussagen hinsichtlich der 
Antragsinhalte erst nach Beendigung des Planfeststellungsverfahrens getätigt. 
 
Unabhängig davon ist das folgende Zitat aus dem Planfeststellungsbeschluss vom 08.05.2012 
zur Einwendung „Luft“ dargestellt: 
 
 

„Viele Einwender sehen eine „Gefahr von dauerhaften und irreparablen gesundheit-
lichen Schäden durch Feinstaubimmissionen und Immissionen aus dem Bearbei-
tungs- und Zersetzungsprozess“. Es wird von einem Einwender verlangt, den 
Betreiber zu Aufstellung von Staubmessstellen zu verpflichten. Es werden Zweifel 
an der Korrektheit des TÜV-Gutachtens erhoben. Der Grenzwert nach der 22. 
BImSchV für PM 10 dürfe nur noch 20 µg/m³ betragen. Außerdem sei die relative 
Feuchte des Materials nicht berücksichtigt worden. 
 
Bewertung: Die durchschnittliche Staubneigung wird in einem Gutachten des TÜV, 
das den Antragsunterlagen beilag, mit „schwach“ angenommen. Wegen des Feuch-
tegehalts der Abfälle ist nur mit geringer Staubentwicklung zu rechen. Wesentlicher 
Staubfaktor sind Fahrvorgänge. Haldenabwehungen entstehen nur bei erhöhten 
Windgeschwindigkeiten, wenn keine Sicherungsmaßnahmen vorgenommen wer-
den. Die Erhöhung der Deponie macht sich in der Umgebung hinsichtlich der Staub-
freisetzung nicht negativ bemerkbar. Verbleibenden Staubrisiken wird mit Auflagen 
in diesem Beschluss begegnet, so dass eine Gefährdung durch Staubentwicklung 
nicht zu besorgen ist. 
 
Bei der überwiegenden Zahl der Immissionsorte außerhalb der Deponie werden die 
Irrelevanzkriterien unterschritten. An 2 Punkten werden sie zwar überschritten, aber 
an allen Stellen werdend die Grenzwerte der TA-Luft deutlich unterschritten. Die 
TA-Luft ist eine Vorschrift, die dem Schutz der Umwelt dient. Bei Einhaltung ihrer 
Bestimmungen sind schädliche Umweltauswirkungen nicht zu besorgen. 
 
In einem Gutachten des Institutes für Gefahrstoffforschung vom 4.3.2011 wird be-
legt, dass die auf der Deponie zum Einsatz kommende Schlacke aus dem MHW bei 
einem abfalltechnischen Feuchtegehalt von 16 – 20 % als staubarm einzustufen ist. 
Die Schlacke wird auf der Deponie zum Abdecken der einzubauenden Abfälle und 
zur Herstellung der Deponiewege eingesetzt. 

 
Außerdem wird die Erstellung Vorlage einer Gefährdungsbeurteilung nach dem Ar-
beitsschutzgesetz per Auflage gefordert. 
 
Es bestehen keine Zweifel an dem Gutachten des TÜV Nord. Der Gutachter hat die 
für Staubgutachten maßgeblichen Prüfungen nach dem Stand der Technik durch-
geführt. Zweifel an der Zuverlässigkeit des Gutachters bestehen ebenfalls nicht. 
 
Der Gutachter hat in dem Erörterungstermin deutlich gemacht, dass der Irrelevanz-
wert für Feinstaub PM 10 nicht erreicht werde. 
 
Der Gutachter hat in seinem Gutachten eine Gutfeuchte von 10 % für Filterstäube 
angenommen (Seite 5 des Gutachtens). Aufgrund der Forderung der Gewerbeauf-
sicht nach einer ergänzenden Untersuchung für staubförmige anorganische Stoffe 
der Klasse II nach Ziffer 5.2.2 der TA Luft hat die BEG das Institut für Gefahrstoff-
forschung der Berufsgenossenschaft Rohstoff und chemische Industrie mit einer 
Untersuchung beauftragt. Nach dem Gutachten vom 4.3.2011 hat die Schlacke aus 
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dem Müll-Heizkraftwerk eine Gutfeuchte von 16 – 20 % und ist damit als staubarm 
einzustufen. 

 
Siehe zu diesem Einwand auf Punkt B II 3.1.1.1. (Anlage) 
 
Ergebnis: Dem Einwand kann nicht gefolgt werden, da nach den gutachterlichen Prognosen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Staub nicht zu erwarten sind.“ 
 
Die Verhandlungen mit der BEG zu dieser Thematik hat folgenden Zwischenstand erreicht, der 
mit Datum vom 11.06.2012 überarbeitet wurde. 
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Die StVV wird gebeten die Ausführungen als Zwischenmitteilung zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 

 

 

Teiser 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlage 
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Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluss vom 08.05.2012 
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